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Betreff 
 

Mitteilung betr. Sachstand des Förderprogramms „Moderne Sportstätten 
2022“. 

 
Sachverhalt 
 
Das Förderprogramm „Moderne Sportstätten 2022“ des Landes Nordrhein-Westfalen wurde 
zur Förderung der Sportvereine und Sportverbände aufgelegt und stellt insgesamt 300 Milli-
onen Euro bis zum Jahr 2022 zur Verfügung. Die Mittel dienen der Modernisierung und Sa-
nierung von Sportstätten, die sich im Eigentum von Sportvereinen befinden oder gepachtet 
oder langfristig gemietet sind. Für die Stadt Bornheim stehen Mittel in Höhe von rund 
649.000€ zur Verfügung. Die Fördermittelempfänger haben einen Eigenanteil von maximal 
50% zu tragen.  
 
Der im letzten Jahr gegründete Bornheimer StadtSport-Verband (BSV) hat die Anträge und 
Projekte der Bornheimer Sportvereine bewertet und beschließt über die Verteilung der För-
dermittel.  
 
Über den aktuellen Sachstand zum Verfahren und zur Verteilung der Fördermittel berichtet 
ein Vertreter des BSV in der Sitzung. 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 
keine 
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